
 

Name (Bauwerber) ..................................................................................................... 
 

Wohnadresse ..................................................................................................... 
 

Telefonnummer ..................................................................................................... 

 
 

Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing  
Baubehörde  

Bahnstraße 6 
3424 Zeiselmauer Datum ……………………… 

 

 
 

Bauvorhaben 

 
€ 14,30 Stempelgebühr 

§ 15 NÖ BO 2014 – anzeigepflichtige Vorhaben 

 

.......................................... ............................ ................................... 
Katastralgemeinde Einlagezahl Grundstücksnummer 

Grundstücksadresse  …...……………………………………………………………………………………….….… 

Vorhaben: 

........................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................... 

Bei Bedarf können im Zuge des Verfahrens von Amts wegen Gutachten eingeholt werden. 
Ich erkläre mich bereit die Kosten dafür zu tragen. 

 

erforderliche Unterlagen: 
Antragsbeilagen gem. § 15 (3) NÖ BO 2014 siehe Rückseite 
 
 

Hinweis: 
Das Recht zur Ausführung des Vorhabens erlischt, wenn mit seiner Ausführung nicht binnen 2 Jahre 
begonnen wird oder es nicht binnen 5 Jahre ab seinem Beginn fertiggestellt worden ist. Nach Fertigstellung 
des angezeigten Vorhabens ist der Baubehörde eine Fertigstellungsmeldung vorzulegen. 

 
 
 

 
……………………………………                                                                  …………………………………… 
       Unterschrift Bauwerber                                                                 Unterschrift Grundeigentümer                                                                               
……………………………………………………………………………………….…………………………………. 

 
 



Eingangsstempel 

 

 

§ 15 

Anzeigepflichtige Vorhaben 

 

(3) Der Anzeige sind zumindest eine zur Beurteilung des Vorhabens ausreichende, maßstäbliche Darstellung und 
Beschreibung des Vorhabens in zweifacher Ausfertigung anzuschließen. 

Ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. g oder Z 2 lit. d die Vorlage eines Energieausweises erforderlich (§§ 43 Abs. 3 und 
44), dann ist der Anzeige der Energieausweis in zweifacher Ausfertigung anzuschließen; die Baubehörde kann von 
dessen Überprüfung absehen, wenn nicht im Verfahren Zweifel an der Richtigkeit des Energieausweises auftreten. 

Ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. g oder Z 2 lit. d die Vorlage eines Nachweises über den möglichen Einsatz 
hocheffizienter alternativer Energiesysteme erforderlich (§§ 43 Abs. 3 und 44), dann ist der Anzeige ein solcher in 
zweifacher Ausfertigung anzuschließen. 

Wird eine Einfriedung (Abs. 1 Z 1 lit. b) errichtet, ist der Anzeige 

 – die Zustimmung des Grundeigentümers, die Zustimmung der Mehrheit nach Anteilen bei Miteigentum oder 
die vollstreckbare Verpflichtung des Grundeigentümers zur Duldung des Vorhabens und 

 – zusätzlich, wenn Straßengrund abzutreten ist (§ 12), ein von einem Vermessungsbefugten (§ 1 des 
Liegenschaftsteilungsgesetzes, BGBl. Nr. 3/1930 in der Fassung BGBl. I Nr. 190/2013) verfasster 
Teilungsplan 

anzuschließen. 

 


